
Umgang mit mobilen Kommunikations- und Unterhaltungsgeräten:

1. Während der Unterrichtszeiten (8:05 – 13:15 Uhr) sind solche Geräte für eine 
Bedienung unerreichbar aufzubewahren und so einzustellen, dass keine Ton-, 
Vibrations- oder Lichtsignale übermittelt werden. Smartwatches dürfen außerdem 
lediglich die Uhrzeit anzeigen. Das Tragen von Kopfhörern ist nicht gestattet.

2. Die Lehrkräfte können in ihrem Unterricht individuelle Regelungen treffen.

3. Uneingeschränkte Nutzung außerhalb des Unterrichts ist im MSS-Raum, im 
Eingangsbereich vor dem Hauptgebäude, im Neubau sowie nach dem Ende der 6. 
Stunde möglich.

4. Der GTS-Bereich trifft gesonderte Regelungen.

5. Den Schülerinnen und Schülern der MSS ist die Nutzung während der Freistunden 
auch auf dem übrigen Schulgelände gestattet, jedoch nicht zu Pausenzeiten, um 
die Vorbildfunktion gegenüber Jüngeren zu wahren.

6. Bei Verstößen gegen o. g. Regelungen werden die entsprechenden Geräte bis zum
individuellen Schulschluss im Sekretariat verwahrt. Die Verstöße werden schriftlich 
vermerkt und führen bei Wiederholung zu erzieherischen Maßnahmen.

7. Während der Kursarbeiten in der MSS werden die Geräte ausgeschaltet bei der 
Lehrkraft abgegeben. Am Arbeitsplatz bzw. bei der Schülerin/dem Schüler 
aufgefundene Geräte werden automatisch als Täuschungsversuch gewertet 
(SchulO §55).

8. Für Leistungsnachweise in der Sekundarstufe I treffen die jeweiligen Fachlehrkräfte
eigene Regelungen.

9. Bild- und Tonaufnahmen sind auf dem gesamten Schulgelände und während 
schulischer Veranstaltungen generell verboten (gemäß StGB/KunstUrhG). 
Ausgenommen sind Aufnahmen nach expliziter Einwilligung der Lehrkraft und der 
dargestellten Personen. Die in diesem Rahmen entstandenen Aufzeichnungen 
dürfen Dritten jedoch nicht zugänglich gemacht werden. Widerhandlungen können 
zur Anzeige gebracht werden.

10.Besteht ein konkreter Verdacht, dass sich jugendgefährdende Inhalte (z. B. 
Gewaltdarstellung oder Pornografie) auf einem Gerät befinden, stellt die Schule 
dieses sicher, informiert die Eltern und übergibt es den entsprechenden Behörden.


